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87. Verordnung der Landesregierung vom 19. März 2013, mit der eine längere Frist für die Fortschrei-
bung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Stumm festgelegt wird

88. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Marktgemeinde Nußdorf-Debant festgelegt
wird

89. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Bad Häring festgelegt wird

90. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ellbögen festgelegt wird

91. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Nikolsdorf festgelegt wird

92. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Scheffau am Wilden Kaiser fest-
gelegt wird

93. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde St. Jakob in Haus festgelegt wird

94. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist für die Fort-
schreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde St. Veit in Defereggen festgelegt
wird

95. Kundmachung der Bezirkshauptmannschaft Schwaz vom 16. September 2013 über die Ausschrei-
bung der Wahl des(r) Bürgermeisters(in) in der Gemeinde Weer

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Stumm wird
mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Stumm bis spätestens 5. Dezember 2014 zu be-

schließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

87. Verordnung der Landesregierung vom 19. März 2013, mit der eine längere Frist für
die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Stumm fest-
gelegt wird
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Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ellbögen wird
mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Ellbögen bis spätestens 7. August 2014 zu be-

schließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

90. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ellbö-
gen festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Bad Häring
wird mit 13,5 Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Bad Häring bis spätestens 4. März 2017 zu be-

schließen und der Landesregierung zur aufsichtsbe-
hördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

89. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Bad
Häring festgelegt wird

88. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Marktgemeinde
Nußdorf-Debant festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Marktgemeinde Nuß-
dorf-Debant wird mit zwölf Jahren ab dessen Inkraft-
treten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Markt-

gemeinde Nußdorf-Debant bis spätestens 7. Jänner
2016 zu beschließen und der Landesregierung zur auf-
sichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener



S T Ü C K  28, NR. 91, 92, 93 149

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Nikolsdorf
wird mit 15 Jahren ab dessen Inkrafttreten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-
meinde Nikolsdorf bis spätestens 23. August 2018

zu beschließen und der Landesregierung zur aufsichts-
behördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

91. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Nikols-
dorf festgelegt wird

92. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Schef-
fau am Wilden Kaiser festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Scheffau am
Wilden Kaiser wird mit zwölf Jahren ab dessen Inkraft-
treten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-

meinde Scheffau am Wilden Kaiser bis spätestens 27. Ok-
tober 2015 zu beschließen und der Landesregierung zur
aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

93. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde St. Jakob
in Haus festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde St. Jakob in
Haus wird mit zwölf Jahren ab dessen Inkrafttreten fest-
gelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-

meinde St. Jakob in Haus bis spätestens 19. November
2015 zu beschließen und der Landesregierung zur auf-
sichtsbehördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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94. Verordnung der Landesregierung vom 10. September 2013, mit der eine längere Frist
für die Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde St. Veit
in Defereggen festgelegt wird

Aufgrund des § 31b Abs. 1 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2011, LGBl. Nr. 56, in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 150/2012, wird verordnet:

§ 1

(1) Die Frist für die Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes der Gemeinde St. Veit in
Defereggen wird mit zwölf Jahren ab dessen Inkraft-
treten festgelegt.

(2) Die Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes ist daher vom Gemeinderat der Ge-

meinde St. Veit in Defereggen bis spätestens 3. Juni 2015
zu beschließen und der Landesregierung zur aufsichts-
behördlichen Genehmigung vorzulegen.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

Der Landeshauptmann:
Platter

Der Landesamtsdirektor:
Liener

Der Bezirkshauptmann:
Mark

Die Bezirkshauptmannschaft Schwaz schreibt gemäß
§ 73 Abs. 4 lit. b der Tiroler Gemeindewahlordnung
1994, LGBl. Nr. 88, zuletzt geändert durch das Gesetz
LGBl. Nr. 150/2012, die Neuwahl des(r) Bürgermeis-
ters(in) in der Gemeinde Weer auf

Sonntag, den 19. Jänner 2014,aus.
Als Stichtag für die Neuwahl wird der 15. Oktober

2013 bestimmt.
Als Tag der engeren Wahl des(r) Bürgermeisters(in)

wird Sonntag, der 2. Februar 2014, bestimmt.

Wahlberechtigt ist jeder Unionsbürger, der 
a) in der Gemeinde seinen Hauptwohnsitz hat, es sei

denn, dass er sich noch nicht ein Jahr in der Gemeinde
aufhält und sein Aufenthalt offensichtlich nur vorüber-
gehend ist,

b) vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen ist und
c) spätestens am Tag der Wahl das 16. Lebensjahr voll-

endet hat.
Das Vorliegen der Voraussetzungen nach lit. a und b

ist nach dem Stichtag zu beurteilen.

95. Kundmachung der Bezirkshauptmannschaft Schwaz vom 16. September 2013 über
die Ausschreibung der Neuwahl des(r) Bürgermeisters(in) in der Gemeinde Weer
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